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RS Vwgh 1987/7/1 86/03/0246
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §24 Abs1 lita;

Rechtssatz

Das Vorhandensein einer Kurzparkzone auf der rechten Fahrbahnseite berechtigt nicht zur Annahme, dass das Halten

und Parken auf der linken (mit weißer Bodenmarkierung versehenen) Fahrbahnseite erlaubt sei.
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